Das Hessische Innenministerium hat auf die Einwände der „IG Exoten in Hessen“ vom 02. Februar 2007 reagiert.  Mit Schreiben vom 09.März 2007  teilt Frau  Innenstaatssekretärin Scheibelhuber mit, dass aus Sicht der Landesregierung aufgrund der „deutlichen Zunahme“ der Haltung exotischer Tiere Handlungsbedarf im Sinne einer Gefahrenabwehr bestehe und man sich dabei an „bewährte“ Regelungen anderer Bundesländer orientieren wolle; für eine bundeseinheitliche Regelung – wie von parktisch allen Fachverbänden gefordert -  sehe man aufgrund der föderalistischen Struktur Deutschlands keine Möglichkeit.  Hessen werde jedoch im Bundesrat dafür eintreten, dass zukünftig ein Importverbot auf Bundesebene für „bestimmte gefährliche Tiere“ erlassen werden soll.
Hinsichtlich des für Hessen beabsichtigten Haltungsverbots „giftiger und gefährlicher Tiere einer wildlebenden Art“ , welches sich ausschließlich an Privatpersonen („Hobbyhalter“) richtet, ist derzeit eine Änderung des „Hessischen Gesetztes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung“ (HSOG) im Verfahren. Die „IG Exoten in Hessen“ werden diesbezüglich – zusammen mit anderen Verbänden – fachlich angehört. 

Diesbezüglich werden wir uns weiterhin gegen ein grundsätzliches Haltungsverbot zugunsten sinnvoller, umsetzbarer Anforderungen bezüglich eines  Genehmigungsvorbehaltes einsetzen.  

